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Am 18. sind Bundestagswahlen!
Was planen die Parteien zu Wohnungspolitik und Mieterschutz ?

MIETER HELFEN MIETERN hat nachgefragt: Alle Bundestagsfraktionen haben
Post von uns bekommen – mit Fragen, die Mieter interessieren.

Die Antworten finden Sie in der Sonderbeilage im Innenteil.

MIETER
HELFEN

MIETERN
Frankfurt e.V.

Familie Iks ist entsetzt: 5 0 0
Euro soll sie für die Heizkosten
nachzahlen. Soviel? Schließlich
wohnt Familie Iks in keinem
Schloss mit offenen Türen und
ohne Fensterscheiben. Ihre
Wohnung ist auch im Winter
keine Sauna. Die Mutter von
Frau Iks hat sich sogar beim
Weihnachtsbesuch beschwert:
„Bei Euch ist es aber ganz
schön frisch!“ Warum also diese
hohe Rechnung? Frau Iks fragt
nach.
Das Energiereferat der Stadt Frankfurt
hat einen Heizspiegel veröffentlicht.
Mit seiner Hilfe können Mieter den
Heizenergieverbrauch und die Heizkos-
ten ihres Gebäudes prüfen und bewerten.
Erstellt wurde der Heizspiegel mittels
der für Frankfurter Wohngebäude im
Jahr 2003 erhobenen Daten über a) E-
nergieverbrauch und b) Heizkosten. Der
Heizspiegel trennt drei Energiearten:
Heizöl, Erdgas und Fernwärme. Heiz-
energieverbrauch und Heizkosten teilt er
in vier Kategorien ein: optimal, durch-
schnittlich, erhöht und extrem hoch.
Zusätzlich gibt es eine Anleitung wie
man den eigenen Verbrauch und die
Kosten pro Quadratmeter und Jahr aus-
rechnet.

Wer selbst nicht rechnen will, kann
auch den kostenlosen Service zum
Frankfurter Heizspiegel nutzen: Die
Kopie der letzten Heizkostenabrechnung
einschicken und abwarten. Einen Gut-
schein dafür gibt es beim Energiereferat,
Galvanistraße 28, 60486 Frankfurt, Tel:
212-3 91 93. Innerhalb von vier Wo-
chen erhält man die Information, ob der
Energieverbrauch optimal, normal oder
überhöht ist. Wer in einem Gebäude
ohne Heizkostenabrechnung wohnt,
füllt einen Mini-Fragebogen aus. Der
ist für Mieter, die ihre Heizkosten bei
der Mainova bezahlen.

Das hat Familie Iks getan. Die Auswer-
tung sagt, dass Verbrauch (240
kwh/qm/Jahr) und Kosten überdurch-
schnittlich hoch sind. Zur Frage, woran
das liegt und was zu tun ist, findet Herr
Iks im Heizspiegel folgenden Rat für
Mieter:
Liegen der Heizenergieverbrauch und die
Heizkosten des von Ihnen bewohnten
Gebäudes über dem Durchschnitt, soll-
ten Sie mit dem Hauseigentümer Kon-
takt aufnehmen. Bedenken Sie dabei,
dass es hier ganz besonders auf die rich-
tige Ansprache ankommt…
Natürlich hat auch Ihr persönlicher
Umgang mit der Heizenergie, Ihr Lüf-
tungsverhalten und die Lage der Woh-
nung im Gebäude entscheidenden Ein-
fluss auf Ihre Heizkosten. Schon die
Senkung der Raumlufttemperatur um
ein Grad erspart Ihnen 6% der Heizener-
giekosten…

Der Vermieter von Familie Iks sagt, die
hohen Kosten würden durch falsches
Heiz- und Lüftungsverhalten der Be-
wohner verursacht. Die Eheleute glau-
ben das nicht – aber was tun?
Die Nachbarn, Familie Zett, sind Mit-
glied bei MIETER HELFEN MIE-
TERN. Hier lassen die Zetts ihre über-
höhte Abrechnung prüfen.
In der Beratung wird – wie bei Anwen-
dung des Heizspiegels – zunächst ge-
prüft, a) ob der Verbrauch des Gebäudes
überhöht ist, b) ob der Verbrauch der
Wohnung überhöht ist und c) welche
Rechnungspositionen kostenmäßig
überhöht sein können.
Danach beginnt die juristische Bearbei-
tung. Oft lässt sich ein Abrechnungs-
fehler als Grund für hohe Kosten fest-
stellen. Frau Zett hat am „Stichtag“ die
Verbrauchszähler mit Zeugen abgelesen
und notiert. In unseren Beratungen wer-
den neben einer falschen Verteilung der
Gesamtkosten vermehrt überhöhte Posi-
tionen (Wartungen, Zählermiete,
Verbrauchserfassung usw.) festgestellt.
Bei den Familien Iks und Zett muss
aber der hohe Energiebedarf der zentralen
Heizanlage die Ursache sein. Der überal-
terte Heizkessel war schon mehrfach
defekt. MIETER HELFEN MIETERN
teilt dem Eigentümer schriftlich mit,
dass die mangelhafte Heizanlage zu
hohe Kosten verursacht. Die Mieter
müssen nur den Verbrauch einer man-
gelfreien Anlage bezahlen.
 (Fortsetzung nächste Se i te )

D A S    M I E T E R  I N F O
                                                                                                                                                    September 2005

Beratung • Schriftliche Vertretung
• Prozesskostenversicherung •

Große Friedberger Straße 16-20
(An der Konstabler Wache)
60313 Frankfurt am Main
Email:  info@mhm-ffm.de
home:  www.mhm-ffm.de

Tel. (069) 28 35 48
Fax  29 63 30

Heizkostenabrechnung – was ist noch normal?
Frankfurt hat einen Heizspiegel



(Fortsetzung von Seite 1) 
Energiepass ab 2006 ? 
Die Europäische Union (EU) hat eine 
Richtlinie zur Entlastung von Klima 
und Umwelt geschaffen, die bis 2006 
in nationales Recht umgesetzt werden 
soll. Konkret: Jedes Gebäude be-
kommt einen Energiepass. Der bein-
haltet eine Gesamtbewertung des Ge-
bäudes nach Energieeffizienzklassen 
von A bis I. Dieses System kennen 
viele schon bei Haushaltsgeräten, z.B. 
bei Waschmaschinen. Eine Maschine 
der Klasse A verbraucht weniger 
Strom und Wasser als ein Gerät der 
Klasse G.  
Mieter und Vermieter, Verkäufer und 
Käufer sollen Informationen zum 
baulichen Zustand, über die zu erwar-
tenden Heizkosten und auch zu an-
stehenden Sanierungsmaßnahmen 
erhalten. Ursprünglich sollten die 
Eigentümer ab 2006 verpflichtet sein, 
den ab € 200,- teuren Energiepass bei 
Neuvermietungen vorzulegen.  
 
Wenn der Vermieter von Familie Zett 
entgegen unserem Brief auf seinem 
Standpunkt beharrt, wonach die Mie-
ter aufgrund eines angeblich falschen 
Heiz- und Lüftungsverhaltens selbst 
am hohen Energieverbrauch schuld 
seien, wäre ein solcher Energiepass 
eine große Hilfe. Denn obwohl die 
Eheleute Zett über den Verein pro-
zesskostenversichert sind, würden sie 
sich am liebsten gütlich mit dem 
Vermieter einigen. 
Hierzu kann der Energiepass ent-
scheidend beitragen. Er gibt den Par-
teien eine objektive Einschätzung 
über Energie- und Sanierungsbedarf 
des Gebäudes. So können Mieter und 
Vermieter ohne Gerichtsverfahren 
beurteilen, wer für den erhöhten Ver-
brauch verantwortlich ist.  
Soweit die Theorie. Die praktische 
Umsetzung gestaltet sich schwierig. 
Die Vermieterlobby ist von der Ein-
führung des Energiepass nicht begei-
stert. Sie befürchtet offenbar Erleich-
terungen für Mieter bei der Aufdec-
kung von Mängeln. Die Ausübung 
von Druck auf die Eigentümer um-
weltschädlicher Gebäude ist aller-
dings offizielles Ziel der EU-
Richtlinie. 
In den politischen Gremien drängt die 
Lobby daher auf eine „Entschärfung“ 
des Energiepass. So sollen für Ge-
bäude ab einer bestimmten Anzahl 
von Wohnungen statt der Experten-

beurteilung von Wärmedämmung und 
Heizanlage lediglich die Energiever-
brauchswerte aus der Heizkostenab-
rechnung ausreichend sein. Der Aus-
sagewert eines solchen Energiepasses 
wäre wieder angreifbar mit der altbe-
kannten Argumentation des falschen 
Heiz- und Lüftungsverhaltens. 
 
 
 

 
Die im September 2001 verabschie-
dete Mietrechtsreform sollte u.a. da-
für sorgen, dass Mieter mobiler wer-
den, vor allem um den Anforderun-
gen des überregionalen Marktes für 
Arbeitskräfte Rechnung zu tragen. 
Dazu sollten die Kündigungsmög-
lichkeiten für Mieter erleichtert wer-
den, also Langzeit- bzw. so genannte 
Knebelverträge abgeschafft werden. 
Die bis dahin erlaubten Zeitmietver-
träge sind seither nicht mehr zulässig, 
und es gilt eine allgemeine Kündi-
gungsfrist von drei Monaten.    
Doch schnell kam es zu Unklarheiten, 
wie die neuen gesetzlichen Vorschrif-
ten auszulegen sind. Eine teilweise 
Verschlechterung ist sogar eingetre-
ten, indem die Rechtsprechung den 
Ausschluss von (bzw. den Verzicht 
auf) Kündigungen bis zu einer be-
stimmten Zeitspanne (4 Jahre) akzep-
tiert hat (siehe MIETERINFO August 
2004).  
Außerdem hatte die Rechtsprechung 
die Frage zu klären, ob die langen 
Kündigungsfristen in den vor der 
Reform abgeschlossenen Verträgen 
weiterhin gelten. Der Bundesge-
richtshof (BGH) bejahte diese Frage 
zum Nachteil der Mieter (siehe 
MIETERINFO Juli 2003).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 

  
 
 

 
Im April 2005 hat der Gesetzgeber 
den Passus des Reformgesetzes, dass 
die 3-Monatsfrist nicht gilt, „wenn 
die Kündigungsfristen vor dem 1.9. 
2001 durch Vertrag vereinbart wor-
den sind.“, durch folgenden Satz er-
gänzt: „Für Kündigungen, die ab dem 
1.6.2005 zugehen, gilt dies nicht, 
wenn die Kündigungsfristen…“ ge-
mäß BGB alter Fassung „…durch 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (= 
vorformuliert) vereinbart worden 
sind“.  
Doch wer geglaubt hat, dass nun auch 
die Mieter alter Verträge größtenteils 
mit dreimonatiger Frist kündigen 
können, sieht sich getäuscht. Der 
BGH gab schnell bekannt, dass er so 
genannte Verlängerungsklauseln in 
Altverträgen von dieser Gesetzesän-
derung nicht tangiert sieht. Verlänge-
rungsklauseln waren im Rhein-Main-
Gebiet üblich. Sie lauten in etwa: 
„Der Vertrag läuft bis zum … Danach 
verlängert er sich jeweils um 12 Mo-
nate, sofern er nicht… gekündigt 
wird.“ 
Für Mieter mit solchen Klauseln in 
Altverträgen gilt weiterhin: Der Ver-
trag ist nur zu einem einzigen Ter-
min im Jahr kündbar. Einziger Vor-
teil der Neuerung: Zukünftig kann 
generell noch 3 Monate vor diesem 
Termin gekündigt werden. 

Liebe Mitglieder, 
die Probleme für die Mieter sind in den letzten Jahren nicht kleiner geworden. 
Dazu trägt u.a. die Privatisierung von öffentlichen Wohnungsunternehmen bei 
sowie, besonders in Frankfurt, der riesige ungedeckte Bedarf an Wohnraum. 
Neue Hoffnung geben uns die Ankündigungen, leer stehende Büros in Wohnun-
gen zu verwandeln. 
Zwei wichtige Wahlen stehen bevor. Die Bundestagswahl am 18. dieses Monats 
sowie die Kommunalwahl am 26. März 2006. 
Die beiliegenden Antworten der Bundestagsparteien sind wahrlich keine großen 
Versprechungen. Wer aufmerksam liest, wird aber einige gravierende Unter-
schiede feststellen.           Jürgen Lutz  

Kündigungsfristen und kein Ende 
Nur punktuelle Verbesserung bringt nicht die  

versprochene Mobilität 



„Frankfurt liegt bei den Arbeitsplätzen
vorn“ freut sich die Frankfurter Rund-
schau. Auf 1000 Einwohner kommen 918
Erwerbstätige im Jahr 2003. Wer selbst
nachrechnet, kommt lediglich auf 905.
Das liegt daran, dass das BÜRGERAMT
FÜR STATISTIK UND WAHLEN die Jah-
resdurchschnittszahl der Einwohner als
Bezugszahl genommen hat. Diese Zahl
stammt vom Arbeitskreis volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen der Länder
und ist geheim. Uns bleiben die offiziel-
len Zahlen, die den Stand zum 31.12. ei-
nes Jahres wiedergeben.
Frankfurt am Main liegt also - so oder so -
an der Spitze. Relativiert wird diese Statis-
tik, wenn man die Zahlen der s o z i a l v e r -
s i cherungspf l i cht ig  Beschäftigten
betrachtet: Von 2001 bis 2004 gingen
insgesamt 2 8 . 4 1 1  sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze verloren.
Dieser Verlust zeigt, dass die Ar-
beitsmarktlage k e i n e s f a l l s
zufriedenstellend ist, sondern
dass die Zahl sozial abges icherter
Arbeitsplätze binnen 3 Jahren
dramatisch gesunken ist.
Die Statistiker unterscheiden Erwerbstäti-
ge und sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte nach folgenden Kriterien:
Zu den Erwerbstätigen zählen alle Perso-
nen, die „irgendwie“ ihre Brötchen ver-
dienen, also auch die, die aus den sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsverhält-
nissen heraus gefallen sind. Das trifft be-
sonders Beschäftigte in der (Erwachse-
nen)Bildung, den Medienberufen und Ich-
AGler. Sie sind „freiberuflich“ erwerbstä-
tig und werden     nicht    automatisch vom
Arbeitgeber sozialversichert. Hierum
müssen sie sich selbst kümmern. Sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte bil-
den eine andere, die größte Untergruppe
der Erwerbstätigen.

Wohnen
Der Trend ist erkennbar: Immer mehr
Menschen verlieren ihre sozialversiche-
rungspflichtige Arbeit und müssen sich
selbst absichern. Der Rückgang sozial-
versicherungspflichtiger Beschäftigungs-
verhältnisse bringt keine Entspannung
des Wohnungsmarktes. Im Gegenteil.
Viele Wohnungen fallen aus der Sozial-
bindung,  die meisten industriellen Ar-
beitsplätze gibt es nicht mehr, die ehema-
ligen Arbeiter werden arbeitslos oder ar-
beiten zu niedrigeren Löhnen – die Nach-
frage nach billigem Wohnraum steigt.
Der Frankfurter Sozialbericht von 2001
stellt fest: „Standen 1990 noch 67.980
Sozialwohnungen für die genannte Perso-
nengruppe (gemeint sind Einkommens-
schwache, d Red.) zur Verfügung. (…) wa-
ren es 1998 nur noch 44.154. Und bis zum
Jahr 2010 kann nur noch mit 25.000 So-
zialwohnungen gerechnet werden.“
Der Zuwachs des gesamten Wohnungsbe-
stands fiel gering aus: Gab es 2001
342.250 Wohnungen, kamen bis 2003

4919 hinzu. Auf 1000 Erwerbstätige ka-
men 2001 570 Wohnungen; im Jahr 2003
waren es mit 587 Wohnungen etwas mehr,
teilweise infolge von Arbeitsplatzverlus-
ten.

In puncto schlechteste Wohnraum-
versorgung  hält Frankfurt seine Spit-
zenposition. In München kommen auf
1000 Erwerbstätige ca. 759 Wohnungen,
in Düsseldorf etwa 715. Wollte Frankfurt
wenigstens eine Versorgungslage wie
Düsseldorf, die Stadt mit der zweitschlech-
testen Wohnraumversorgung deutscher
Großstädte, erreichen, müssten ca. 75.000
neue Wohnungen gebaut werden!
Als MIETER HELFEN MIETERN im MIE-
TERINFO 2003 feststellte, dass in Frank-
furt mindestens 50.000 Wohnungen feh-
len, wollten dies einige nicht glauben:
„übertrieben und Horrorszenarien!“ Inzwi-
schen spricht auch Planungsdezernent
Edwin Schwarz (CDU) von einem hohen
Bedarf an Wohnraum. Bis zum Jahr 2010
sollen bis zu 38.000 neue Wohnungen
entstehen – zum Teil durch Umwandlung
von Büroraum in Wohnraum. Die Schaf-
fung preisgünstiger Wohnungen soll zu-
nächst nicht im Vordergrund stehen. Aber
MIETER HELFEN MIETERN hofft auch auf
bezahlbaren Wohnraum. Leere Bürohäuser
eignen sich u.a. für studentisches Wohnen
und Senioren-WGs.

Pendler
Die Zahl der Pendler hat sich auch im Jahr
2003 nicht unter die 300.000-Grenze be-
wegt. Etwa 8.500 Menschen weniger als
2001 kommen zur Arbeit in die Stadt.
Doch Wohnen in der Stadt ist in. An Nach-
frage mangelt es nicht.
Mangels freier Flächen muss auch für
Pendler Wohnraum in früheren Bürogebäu-
den geschaffen werden. Darüber hinaus
gibt es noch einige Freiflächen in ehema-
ligen Industriegebieten (Osthafen) bzw.
infolge spekulativ gescheiterter Gewerbe-
ansiedlung (Siemensgelände zwischen
Rödelheim und Bockenheim).

Das  interessante  Urteil
Durch die Formulierung, d a s s
„mindestens“ nach Ablauf der g e -
nannten Fristen zu r e n o v i e r e n
sei, werde dem Mieter der B e w e i s
abgeschnitten, dass sich d i e
Räume tatsächlich nicht im d e k o -
rationsbedürftigen Zustand b e -
fänden, etwa aufgrund längerer
Abwesenheitszeiten oder e i n e r
nur teilweisen Nutzung. Eine der-
artige Vereinbarung fester R e n o -
vierungsfristen - unabhäng ig
vom Zustand der Mieträume -
benachteilige den Mieter unan-
g e m e s s e n …
Landgericht Frankfurt am Main, bestätigt
durch BGH, Urteil vom 23.06. 2004 – VIII
ZR 361/03)
Der vom LANDESVERBAND DER HESSI-
SCHEN HAUS-, WOHNUNGS- UND
GRUNDEIGENTÜMER herausgegebene
(hier weit verbreitete) Mietvertrag ent-
hielt die Klausel: Der Mieter ist insbeson-
dere verpflichtet, auf seine Kosten die
Schönheitsreparaturen… wenn erforder-
lich, mindestens aber in der nachstehen-
den Zeitfolge fachgerecht auszuführen…
Hierauf folgt ein Fristenplan für unter-
schiedliche Zimmertypen
Der Vermieter machte in seiner Klage ge-
gen den Mieter 4.825,16 € für Schön-
heitsreparaturen geltend. Nachdem schon
Amts- und Landgericht Frankfurt am Main
die Klage abgewiesen hatten, gab der BGH
dem Mieter endgültig Recht.
Dieses Urteil gilt im Rhein-Main-Gebiet
für die meisten Mietverhältnisse mit Pri-
vateigentümern, da die Formularverträge
des Eigentümerverbands bis 2004 Reno-
vierungen nach Mindestfristen vorschrie-
ben. Das Wort „mindestens“ finden Sie in
solchen Verträgen auf Seite 5 in der obe-
ren Hälfte über dem Fristenplan.
Da der BGH auch die Rechtsprechung des
LG Frankfurt zur Endrenovierungspflicht
(siehe MIETERINFO 2002) mit Urteil vom
14.05.2003 (VIII ZR 308/02) bestätigt
hat, finden sich in vielen alten Verträgen
gleich 2 Regelungen, die Mieter unange-
messen benachteiligen und damit die Re-
novierungspflichten unwirksam machen.
Wirksam wäre aber eine nachträgliche
Zusage oder Vereinbarung. Bitte unter-
schreiben Sie nichts ohne Beratung, auch
kein Übergabeprotokoll!
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1992 660.492 229.220 573.400 496.894 318.770 555
1997 649.093 283.185 552.400 452.363 333.705 604
2001 646.243 318.023 599.500 492.391 342.250 570

2004 655.079 309.518 590.700
(2003) 463.980 347.169 587

Quelle: BÜRGERAMT FÜR STATISTIK UND WAHLEN,  Frankfurt am Main

Wohnen und Arbeiten in FFM



Im Jahr 2000 verlangte die städtische
Wohnungsgesellschaft (ABG FRANK-
FURT HOLDING) von unserem Bornhei-
mer Mitglied, Frau Müller (Name geän-
dert), eine Mieterhöhung von monatlich €
80,- wegen Wärmedämmung und Erneue-
rung der Elektroanlage. Die erhöhte Miete
wurde vom Konto abgebucht, ohne dass
Frau Müller eine Zustimmung unterzeich-
net oder in sonstiger Weise zum Ausdruck
gebracht hatte.
Nachdem andere Mieter gegen ähnliche
Mieterhöhungen Prozesse gewonnen
hatten, schrieb MIETER HELFEN MIE-
TERN im Februar 2004 an Frau Müllers
Vermieter und bat um Rückzahlung der
Erhöhungsbeträge für die vergangenen 39
Monate. Diese Forderung mussten wir im
Juli 2004 auf 32 Monate reduzieren, weil
das Landgericht inzwischen folgende
Grenze für Rückforderungen gezogen hatte
(Az. 2-11 S 288/03):
Unterschreibt der Mieter nach einer un-
wirksamen Mieterhöhung eine neue Miet-
erhöhung, die auf der unwirksamen Erhö-
hung aufbaut, so wird neben dieser neuen
Erhöhung auch die alte unwirksame Erhö-
hung ab der Unterschrift wirksamer Be-
standteil der neuen Miete. Die alte Erhö-
hung bleibt aber für den Zeitraum vor der

Abgabe der Unterschrift unwirksam.
Für         die          Vergangenheit         kann          der            Mieter
also        die        Erhöhungsbeträge        bis        zur               Verjä        h       -   
rung        zurückfo       r       dern.

Frau Müller hatte zum September 2003
eine Erhöhung nach Mietspiegel von €
35,80 unterschrieben. Da diese zweite
Mieterhöhung auf der Modernisierungs-
mieterhöhung aufbaute, gelten ab Sep-
tember 2003 in der Summe beide Mieter-
höhungen. Damit war leider eine Kürzung
der laufenden Mieten ausgeschlossen.
Auf die von uns geltend gemachte Forde-
rung erhielt Frau Müller schließlich im
August 2004 von der Wohnungsgesell-
schaft eine Mietrückzahlung von €
2.334,72, und zwar aus dem Zeitraum von
Januar 2001 bis August 2003.
Weil die Mieterhöhung von Frau Müller
kein Einzelfall ist und weil regelmäßig
ganze Siedlungen betroffen waren, stehen
vielen Mietern ähnliche Forderungen zu.
Diese drohen nun zu verjähren, da die
Mieter hiervon nichts ahnen. Wir haben
daher zwischenzeitlich auch eine Presse-
erklärung an die Tageszeitungen heraus-
gegeben.
Da Modernisierungsmieterhöhungen kei-
ner Kappung unterliegen und zusätzlich zu

Mietspiegelmieterhöhungen verlangt
werden, wirken sie besonders preistrei-
bend. Umso wichtiger ist es, dass Sie mit
einer solchen Erhöhung in unsere Bera-
tung kommen.

Auch gegen die GWH (GEMEINNÜTZIGE
WOHNUNGSGESELLSCHAFT HESSEN,
frühere im Besitz des Landes Hessen, jetzt
privatisiert) hat MIETER HELFEN MIE-
TERN vor kurzem einen Prozess gegen
Modernisierungsmieterhöhungen gewon-
nen (Az. 2-11 S 59/05). Die Mieterhö-
hung in Höhe von € 95,- monatlich ent-
hielt formale Fehler.

Zufall oder nicht, dass die Wohnungsge-
sellschaft direkt nach Rechtskraft des
Urteils vielen Mietern der Siedlung neue
Mieterhöhungen schickte? Unterschriften
unter neue Mieterhöhungen machen alte
unwirksame Erhöhungen für die Zukunft
wirksam (s.o.)!

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g    f ü r
  Frankfurt e.V.

Der im Voraus zahlbare Jahresbeitrag beträgt € 40  -  wahlweise mit Pro-
zesskostenversicherung zzgl. €  30.  Die Aufnahmegebühr beträgt  €  6.

Die Prozesskostenversicherung nehme ich zusätzlich in Anspruch: ja  

Die Satzung  bzw. das Merkblatt zur Versicherung  habe ich noch  
n i c h t   erhalten   (bitte ankreuzen, wird dann zugeschickt).

Name, Vorname ......................................................................

Straße, Nr.  .............................................................................

PLZ, Ort  ................................................................................

Beruf  .................................................   geb.   ........................

Tel. priv.   ............................  dienstl.  ...............................

Noch nicht Mitglied ?   Warten Sie nicht, bis es zu spät ist !

Leistungen für Mitglieder:
Als Mitglied bei MIETER HELFEN MIETERN erhalten Sie für  € 40  pro Jahr juristische Beratung
und schriftliche Vertretung. Diese beiden Leistungen können bei uns auch neue Mitglieder sofort in
Anspruch nehmen.
Wahlweise können Sie eine preisgünstige Prozesskostenversicherung für einen Jahresbeitrag von €
30 dazunehmen - ohne Eigenbeteiligung und mit nur einmonatiger Karenzzeit! Diese übernimmt für
Sie alle gerichtlichen Kosten, falls es zu einer Klage kommt.
Beachten Sie beim Prozesskostenschutz bitte, dass Prozesse nur gedeckt werden, wenn Sie mindes-
tens einen Monat vor dem „ursächlichen Ereignis“ (siehe Merkblatt) bei uns angemeldet waren. Schi-
cken Sie die untenstehende Beitrittserklärung deshalb jetzt gleich an unsere Geschäftsstelle!

Datum, Unterschrift  ....................................................

                                                                                                                     

Unsere Geschäftsstelle:
Große Friedberger Str. 16-20

(an der Konstablerwache)
60313 Frankfurt am Main

Öffnungszeiten:
montags bis freitags

9 - 13  und  14 - 18 Uhr
Tel. (069) 28 35 48
Fax         29 63 30

Mieterhöhungen wegen Modernisierung mussten zurückgezahlt werden
Viele Mieter wissen nichts von ihren Zahlungsansprüchen

E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g
( bei Versicherung obligatorisch )

Hiermit ermächtige ich MIETER HELFEN
MIETERN bis auf Widerruf zum Einzug der
Mitgliedsbeiträge von meinem/unserem
Konto bei der

........................................................
Bank

........................................................
Bankleitzahl

........................................................
Konto-Nr.

........................................................
Kontoinhaber/in




